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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kom-
munikationsnetzwerk zum Transportieren von Anru-
fen und ein entsprechendes Verfahren zur Gestal-
tung eines Kommunikationsnetzwerkes.

[0002] Gegenwärtig sind Telefonnetze in Gebrauch 
gekommen, welche so genannte intelligente Netz-
funktionen (IN-Funktionen) zur Verfügung stellen. 
Eine solche intelligente Netzfunktion ist die Möglich-
keit so genannter virtueller Subskriptionen (Anmel-
dungen). Dies soll in Verbindung mit Fig. 3 erläutert 
werden. Fig. 3 zeigt schematisch ein Netz 1 und phy-
sische oder reale Subskriptionen 2, welche Teilneh-
mern entsprechen. Physische oder reale Subskriptio-
nen sind mit einer physikalischen oder logischen Lei-
tung zu dem Netz verknüpft. Anders ausgedrückt, die 
physische oder reale Subskription ist mit einem vor-
bestimmten Zugangspunkt zu dem Netz verknüpft, 
sei es eine physikalische Leitung wie in einem öffent-
lichen Fernsprechwählnetz (PSTN), oder sei es ein 
logischer Zugangspunkt wie in einem Mobilfunknetz. 
Wie bereits erwähnt, ist jede solche zugangsbasierte 
Subskription direkt mit einem Teilnehmer verknüpft.

[0003] Über diese wohlbekannte Anordnung hin-
aus, welche aus physischen Subskriptionen und ei-
nem Netz zum Weiterleiten (Routing) von Anrufen 
zwischen diesen physischen Subskriptionen besteht, 
stellen intelligente Netzfunktionen neue Möglichkei-
ten zur Verfügung, wie etwa virtuelle Subskriptionen, 
bei welchen ein Teilnehmer eine Subskription hat, 
welche nicht mit einem Zugang verknüpft ist, wobei 
diese Subskription jedoch für die anderen Subskripti-
onen wie eine physische oder reale Subskription er-
scheint.

[0004] Dies wird bewerkstelligt, indem in Vermitt-
lungsknoten des Netzes Verarbeitungsmittel vorge-
sehen werden, welche auf spezifische Auslösever-
fahren in Anrufen reagieren. Solche Auslöseverfah-
ren können Nummern verwenden, welche regulären 
Rufnummern vorangestellt werden, d. h. in ähnlicher 
Form wie eine Bereichskennzahl. Wenn die Kompo-
nente in einem Vermittlungsknoten, welche für das 
Erkennen spezifischer Auslösenummern verantwort-
lich ist, eine solche Nummer erkennt, wird ein vorbe-
stimmter Prozess eingeleitet, z. B. eine Kontaktauf-
nahme mit einer speziellen Entität, welche die Dienst-
funktionen in dem Netz handhabt. Diese spezielle 
Entität kann dann den Dienst aufrufen, welcher der 
erkannten Auslösenummer entspricht, und entspre-
chende Aktionen durchführen. Andere Auslösever-
fahren können die Nummer des rufenden Teilneh-
mers oder die ankommende Route, die der Anruf zu 
der Vermittlungsstelle benutzt, verwenden.

[0005] Im Hinblick auf die oben erwähnten virtuellen 
Subskriptionen kann man zwischen wählbaren und 

nicht wählbaren Subskriptionen unterscheiden, wie in 
Fig. 4a und Fig. 4b angegeben. Fig. 4a stellt sche-
matisch eine nicht wählbare virtuelle Subskription 
dar, was bedeutet, dass die Subskription für abge-
hende Anrufe bestimmt ist, d. h. nur Anrufe einleiten 
kann. Anders ausgedrückt, der Teilnehmer dieser 
nicht wählbaren virtuellen Subskription kann nur An-
rufe einleiten, aber niemand kann diese Subskription 
vom Netz aus anrufen.

[0006] Fig. 4b zeigt eine schematische Darstellung 
einer wählbaren virtuellen Subskription, was bedeu-
tet, dass die Subskription nur für ankommende Anru-
fe bestimmt ist, d. h. der Teilnehmer dieser Subskrip-
tion kann nur Anrufe empfangen, unter Verwendung 
einer Nummer, die im öffentlichen Rufnummernplan 
bekannt ist.

[0007] Ein Beispiel für eine nicht wählbare Subskrip-
tion ist ein Guthaben-Telefonkarten-Dienst (Ac-
count-Calling-Card Service) oder ein Kreditkar-
ten-Anrufdienst (Credit-Card-Calling Service), wobei 
ein Teilnehmer eine spezielle Zugangsnummer wählt 
(diese Aktion ruft den Dienst auf), und dann erfasst 
der Dienst selbst eine Kontonummer und eine PIN 
(persönliche Identifikationsnummer), um den virtuel-
len Teilnehmer zu identifizieren; anschließend hilft 
der Dienst, einen Anruf für den Teilnehmer einzulei-
ten, und führt einen entsprechenden Gebührenab-
rechnungsvorgang durch. Wie ersichtlich ist, kann 
der Teilnehmer diesen Dienst nur benutzen, um An-
rufe einzuleiten, kann jedoch nicht Anrufe von ande-
ren Teilnehmern des Netzes entgegennehmen. Bei-
spiele für wählbare Subskriptionen sind gebühren-
freie Telefondienste und Premium-Rate-Dienste. Es 
ist anzumerken, dass auch Dienste existieren kön-
nen, welche eine Kombination von wählbaren und 
nicht wählbaren Subskriptionen sind, wie etwa die so 
genannte universelle persönliche Telekommunikation 
(UPT), bei welcher ein Teilnehmer dieses Dienstes 
über die virtuelle Subskription Anrufe sowohl einlei-
ten als auch empfangen kann.

[0008] Die Möglichkeiten intelligenter Netzfunktio-
nen sind nicht auf virtuelle Subskriptionen, d. h. 
Dienste, die mit Teilnehmern verknüpft sind, be-
schränkt, sondern erstrecken sich auch auf Funktio-
nen, die durch und für den Netzbetreiber ausgeführt 
werden. Beispiele hierfür sind die Verwendung spezi-
eller Rufnummern oder anderer Informationen in ei-
nem Anruf zum Sammeln statistischer Informationen 
zum Nutzen des Netzbetreibers. Beispielsweise kann 
eine intelligente Netzfunktion durch eine spezielle 
Bereichskennzahl während eines speziellen Zeitab-
schnittes während des Tages ausgelöst werden, so 
dass der Netzbetreiber beurteilen kann, wie viele An-
rufe während dieses gegebenen Zeitabschnittes den 
betreffenden Bereich zum Ziel haben.

[0009] Während die oben beschriebenen intelligen-
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ten Netzdienste und Möglichkeiten die Leistungsfä-
higkeit des Netzes beträchtlich erhöhen, machen sie 
auch das Management komplizierter, da sich die An-
zahl möglicher Situationen in dem Netz bedeutend 
vergrößert.

[0010] Ein Begleitaspekt des Netzmanagements ist 
der des legalen Abhörens von Gesprächen (Lawful 
Interception). Die Integration von Abhörfunktionen in 
Netzen ist in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrie-
ben, um eine staatliche Behörde wie etwa die Polizei 
in die Lage zu versetzen, unter vorbestimmten Bedin-
gungen legal Anrufe im Netz abzuhören. Das klassi-
sche Verfahren des Abhörens von Gespräche ist zu-
gangsbasiert, d. h. Anrufe eines bestimmten Teilneh-
mers werden abgehört, indem der Vermittlungskno-
ten an dem Zugangspunkt des betreffenden Teilneh-
mers zum Netz überwacht wird. Ein anderes Abhör-
verfahren ist nummernbasiert, d. h. spezielle Num-
mern lösen eine Abhörroutine in einem gegebenen 
Vermittlungsknoten aus, der die Abhörfunktion trägt. 
Ein anderes Verfahren, das mit IN verbunden ist, be-
inhaltet, dass eine Dienststeuerungsfunktion (siehe 
Beschreibung von Fig. 1 weiter unten) eine Meldung 
an eine Dienstvermittlungsfunktion sendet, dass eine 
Überwachung erfolgen sollte. Solche Abhörverfahren 
sind z. B. in WO 98/36548 und WO 97/41678 be-
schrieben. WO 98/36548 beschreibt die Bereitstel-
lung einer Datenbank in einer Netzkomponente, in 
weicher relevante Telekommunikationsdaten über zu 
überwachende Teilnehmer gespeichert sind und zu 
einer oder mehreren Überwachungsbehörden über-
tragen werden können. Außerdem ist das Bereitstel-
len von Überwachungsprofilen zu erwähnen. WO 
97/41678 beschreibt einen Prozess zum Überwa-
chen einer Kommunikationsleitung, in welchem die 
Rufnummer eines Teilnehmers, der sich unter Über-
wachung befinden soll, durch eine Angabe gekenn-
zeichnet ist, die einer Behörde gegeben wird, die be-
fugt ist, Anrufe zu überwachen, und eine Dreiwe-
ge-Konferenzschaltung eingerichtet wird, an welcher 
der unter Überwachung befindliche Teilnehmer, ein 
zweiter rufender oder gerufener Teilnehmer und die 
zum Überwachen der Anrufe befugte Behörde betei-
ligt sind.

[0011] EP 0 792 074 beschreibt ein Verfahren zum 
Bereitstellen eines Dienstes in einem vermittelten Te-
lekommunikationssystem und eine geeignete Nach-
richtenabhöranlage. Dieses Dokument beschreibt all-
gemein das Konzept eines intelligenten Netzes IN 
und die Möglichkeit, spezielle Dienste bereitzustel-
len, welche unter gewissen Auslösebedingungen ge-
neriert werden, z. B. Umsetzen einer gerufenen Num-
mer in eine andere Nummer. EP 0 792 074 erwähnt 
außerdem speziell das Konzept des automatisierten 
Abhörens von Anrufen, bei welchem Anrufversuche 
von einer Liste von Teilnehmern automatisch abge-
hört werden.

[0012] WO 97 25828 beschreibt ein zellulares Tele-
kommunikationssystem mit selektiv verknüpfbaren 
Nutzungsparametern. Es wird die Möglichkeit der Be-
reitstellung einer virtuellen Subskription erörtert, was 
bedeutet, dass ein Benutzer ein beliebiges verfügba-
res zellulares Endgerät wählen und einen abgehen-
den Anruf tätigen kann, in Gegensatz zu dem her-
kömmlichen zellularen System, in welchem eine be-
stimmte Subskription immer mit einem bestimmten 
Endgerät verknüpft ist. Das System virtueller Subs-
kriptionen wird dadurch erzeugt, dass drei separate 
Register vorhanden sind, wobei eines mit einem Be-
nutzer, eines mit einer Subskription und eines mit ei-
nem Endgerät verknüpft ist.

[0013] WO 97 42784 betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung, um das Überwachen von Mobilfunkge-
sprächen durch ein Exekutivorgan zu ermöglichen. 
Dieses Dokument ist insbesondere dem Problem ge-
widmet, dass in manchen zellularen Systemen die Si-
gnalisierungsprotokolle nur zwei Nummern in Verbin-
dung mit dem Aufbau einer Mobilfunkverbindung 
transportieren. Oft bedeutet dies, dass keine Kenn-
zeichnung des rufenden Teilnehmers in den Signali-
sierungsinformationen zum Verbindungsaufbau ent-
halten ist. In dem Falle, wenn der gerufene Teilneh-
mer eine Überwachungsprozedur z. B. durch die Po-
lizei auslöst, bedeutet dies, dass es nicht möglich ist, 
den Anrufer zu identifizieren.

[0014] Um dieses Problem zu überwinden, schlägt 
WO 97 42784 vor, die Tatsache auszunutzen, dass 
ein Gebührenabrechnungsvorgang für den rufenden 
Teilnehmer stattfindet, und dass dieser Gebührenab-
rechnungsvorgang genutzt werden kann, um den ru-
fenden Teilnehmer zu identifizieren.

[0015] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
die Verwaltbarkeit eines Kommunikationsnetzes zu 
verbessern, welches Anrufe transportiert.

[0016] Gemäß der Erfindung wird dies durch ein 
Kommunikationsnetz erreicht, das die Merkmale von 
Anspruch 1 aufweist, und durch ein Verfahren, das 
die Merkmale von Anspruch 26 aufweist.

[0017] Das Kommunikationsnetz umfasst eine Viel-
zahl Vermittlungsknoten und ein Dienstbereitstel-
lungsmittel, wobei das Dienstbereitstellungsmittel 
vorbestimmte Dienste in dem Kommunikationsnetz 
bereitstellt. Ein Teil des Dienstbereitstellungsmittels 
wird in mindestens einem der Vielzahl von Vermitt-
lungsknoten bereitgestellt. Ferner ist das Dienstbe-
reitstellungsmittel so beschaffen, dass es mindestens 
einen Dienst bereitstellt, gemäß welchem das Dienst-
bereitstellungsmittel Verbindungen in dem Vermitt-
lungsknoten aufbauen kann, der einen Teil des 
Dienstbereitstellungsmittels enthält. Anders ausge-
drückt, es werden nicht wählbare virtuelle Subskripti-
onen bereitgestellt. Gemäß der Erfindung fügt das 
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Dienstbereitstellungsmittel Benutzeridentifizierungs-
informationen zu den Anrufdaten einer Verbindung, 
welche aufgebaut wird, hinzu, wobei die Benutzeri-
dentifizierungsinformationen den Benutzer identifi-
zieren, der anfordert, dass die Verbindung aufgebaut 
wird.

[0018] Der Begriff "Anrufdaten" bezeichnet alle Da-
ten in der Vermittlungsanlage (Switch), die mit einem 
Anruf zusammenhängen, und vorzugsweise werden 
die Benutzeridentifizierungsinformationen zu ent-
sprechenden Signalisierungsinformationen von einer 
Dienststeuerungsfunktion zu einer Dienstvermitt-
lungsfunktion hinzugefügt. Die Benutzeridentifizie-
rungsinformationen können Teil der Verbindungsda-
ten sein oder auch nicht. Die Verbindungsdaten sind 
die Daten, welche die Vermittlungsanlage verwendet, 
um die Verbindung zu der nächsten Vermittlungsstel-
le oder dem direkten Ziel aufzubauen.

[0019] Auf diese Weise ist es möglich, den Teilneh-
mer sogar dann zu identifizieren, wenn dieser Teil-
nehmer eine nicht wählbare virtuelle Subskription 
verwendet. Dies erhöht die Verwaltbarkeit des Net-
zes, da es möglich ist, auf der Vermittlungsschicht 
alle Teilnehmer zu identifizieren, die das Netz benut-
zen. Genauer, physische oder reale Teilnehmer wer-
den bereits durch ihre spezifische Anrufer-Rufnum-
mer identifiziert, Teilnehmer von wählbaren virtuellen 
Subskriptionen werden normalerweise ebenfalls 
durch die zu wählende Nummer identifiziert, und ge-
mäß der vorliegenden Erfindung sind die Teilnehmer 
von nicht wählbaren Subskriptionen in einem intelli-
genten Netzsystem ebenfalls auf der Vermittlungs-
schicht des Netzes identifizierbar.

[0020] Dies ist insbesondere im Zusammenhang 
mit dem legalen Abhören oder Überwachen von Tele-
fongesprächen vorteilhaft. Wie bereits weiter oben 
erwähnt, ist es oft notwendig, für die Überwachung 
von Teilnehmern eines Netzes Vorsorge zu treffen. 
Früher war es jedoch nicht möglich, ein Überwa-
chungsziel, das eine nicht wählbare virtuelle Subs-
kription verwendet, vor dem Verbindungsaufbau ab-
zufangen, d. h. während der Phase, die der In-
band-Kommunikation zwischen zwei oder mehr Teil-
nehmern vorangeht. Außerdem ist ein solcher Pro-
zess des "Hineinhörens" während der Inband-Autori-
sierungsprozedur für einen Anruf mit virtueller Subs-
kription kompliziert und erzeugt eine große Menge an 
Verwaltungsdaten. Der Verbindungsaufbau durch die 
herkömmliche nicht wählbare virtuelle Subskription 
enthielt keinerlei Informationen über den Teilnehmer, 
der hinter dem Anruf steht. Die Verbindungsinforma-
tionen werden normalerweise Daten über die Endge-
räte enthalten, die verwendet werden, da für die 
Kommunikation die transportierten Informationen auf 
den physischen Subskriptionen beruhen (z. B. der 
Rufnummer des tatsächlich benutzten Telefons). Die-
se Informationen werden jedoch gewöhnlich nicht 

helfen, den tatsächlichen Benutzer zu identifizieren, 
da normalerweise nicht wählbare Dienste von einem 
Endgerät aus bestellt werden, das nicht fest mit ei-
nem Benutzer verknüpft ist, wie z. B. von einem Ho-
teltelefon. Die vorliegende Erfindung ist im Vergleich 
dazu sehr vorteilhaft, da die Informationen, die den 
Benutzer hinter der nicht wählbaren virtuellen Subs-
kription identifizieren, in den Anrufdaten enthalten 
sind, die von dem IN-Dienst an die Vermittlungsanla-
ge übergeben werden, so dass ein Abhören durchge-
führt werden kann, indem die Verbindungsaufbauda-
ten auf wohlbekannte Art und Weise überwacht wer-
den.

[0021] Es gibt viele Wege des Hinzufügens der 
oben erwähnten Benutzeridentifizierungsdaten zu 
den Anrufdaten, z. B. durch Ändern des Protokolls für 
Anrufdaten durch Hinzufügen eines neuen speziellen 
Feldes, das Benutzeridentifizierungsinformationen 
angibt, oder durch Verwendung nicht benutzter Fel-
der in bekannten Verbindungsprotokollen. Die Ver-
wendung nicht benutzter Felder in bestehenden Pro-
tokollen hat den bedeutenden Vorteil, dass keine 
neuen Standards geschaffen werden müssen und 
eine vollständige Kompatibilität mit existierenden 
Systemen erhalten bleibt. Die Codierung der 
Benutzeridentifizierungsinformationen kann eben-
falls auf irgendeine geeignete Weise erfolgen, z. B. 
durch ein Zahlenschema, durch andere Kennungen 
oder durch Hinzufügen einer völlig neuen spezifi-
schen Nachricht, um den Teilnehmer eindeutig zu 
identifizieren.

[0022] Die Merkmale und Vorteile der vorliegenden 
Erfindung werden anhand der nachfolgenden aus-
führlichen Beschreibung besser verständlich, in wel-
cher auf die beigefügten Figuren Bezug genommen 
wird.

[0023] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
von Teilen des Kommunikationsnetzes;

[0024] Fig. 2a und Fig. 2b zeigen eine Kommunika-
tion zwischen einer Dienstvermittlungsfunktion und 
einer Dienststeuerungsfunktion;

[0025] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Netzes, das physische und virtuelle Subskriptio-
nen enthält; und

[0026] Fig. 4a und Fig. 4b veranschaulichen das 
Konzept nicht wählbarer und wählbarer virtueller 
Subskriptionen.

[0027] Im Folgenden wird eine detaillierte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. 
Um eine unnötige Wiederholung zu vermeiden, wird 
der einleitende Abschnitt der vorliegenden Patent-
schrift in die Offenbarung der Erfindung einbezogen.
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[0028] Fig. 1 zeigt einen Vermittlungsknoten 3, der 
Verbindungssteuerungsfunktionen (Call Control 
Functions, CCF) 31 und 33 enthält. Die Verbindungs-
steuerungsfunktion ist die grundlegende Funktion für 
Verbindungssteuerung und Vermittlungsknoten, z. B. 
Leitweglenkung (Routing), Gebührenabrechnung 
usw. Ferner wird eine Dienstvermittlungsfunktion 
(Service Switching Function, SSF) 35 in dem Vermitt-
lungsknoten 3 bereitgestellt. Die Dienstvermittlungs-
funktion 35 ist ein Teil eines Dienstbereitstellungsmit-
tels für intelligente Netzdienste. Das Dienstbereitstel-
lungsmittel umfasst ferner eine Dienststeuerungs-
funktion (Service Control Function, SCF) 72, eine 
Dienstdatenfunktion (Service Data Function, SDF) 71
und eine Dienstmanagementfunktion (Service Ma-
nagement Function, SMF) 8. In dem Beispiel von 
Fig. 1 werden die Dienstdatenfunktion 71 und die 
Dienststeuerungsfunktion 72 an einem Dienststeue-
rungspunkt 7 bereitgestellt.

[0029] Es ist anzumerken, dass die einzelnen Funk-
tionen, die in Fig. 1 dargestellt sind, logische Entitä-
ten sind, welche physischen Entitäten entsprechen 
können, dies muss jedoch nicht notwendigerweise 
der Fall sein. Anders ausgedrückt, die einzelnen 
Funktionen können in einzelnen physischen Kompo-
nenten enthalten sein, doch sie können auch zusam-
men auf irgendeine gewünschte Weise implementiert 
sein. In diesem Sinne können gewisse Funktionen, 
die in Fig. 1 als Entitäten dargestellt sind, in Wirklich-
keit physisch über separate physische Einheiten ver-
teilt sein. Zum Beispiel ist es möglich, dass die 
Dienstvermittlungsfunktion 35 über eine Vielzahl von 
Vermittlungsknoten verteilt ist, und die Dienststeue-
rungsfunktion 72 kann eine Vielzahl von Dienstver-
mittlungspunkten bedienen.

[0030] Die Aktion des intelligenten Netzes, die 
durch das Dienstbereitstellungsmittel bereitgestellt 
wird, wird durch die Dienstvermittlungsfunktion 35
aufgerufen, die vorbestimmte Dienstauslöseinforma-
tionen in den Verbindungsdaten eines Anrufs detek-
tiert. Zu diesem Zweck weist die Dienstvermittlungs-
funktion 35 normalerweise ein zugehöriges Speicher-
mittel (nicht dargestellt) auf, welches die Auslösein-
formationen enthält, z. B. spezielle Rufnummern oder 
Nummernkombinationen. Ein Beispiel für Auslösein-
formationen ist eine spezielle Gruppe von Zahlen, die 
wie eine Bereichskennzahl positioniert ist, z. B. 0130 
für gebührenfreie Anrufe in Deutschland. Nachdem 
die Dienstvermittlungsfunktion 35 eine der gespei-
cherten Auslösenummern detektiert hat, wird ein 
Dienstaufrufvorgang durchgeführt. Im Verlaufe die-
ses Vorgangs nimmt die Dienstvermittlungsfunktion 
35 mit der Dienststeuerungsfunktion 72 Kontakt auf. 
Die Kommunikation zwischen der Dienstvermitt-
lungsfunktion 35 und der Dienststeuerungsfunktion 
72 wird gemäß einem so genannten Anwendungs-
protokoll für intelligente Netze (Intelligent Network 
Application Protocol, INAP) durchgeführt. Dieses 

Protokoll bildet eine Schnittstelle und besteht aus ei-
ner Menge von Modellen (z. B. endliche Zustandsma-
schinen (Final State Machines), FMS), welche den 
Zustand und das Verhalten der beteiligten Entitäten 
(z. B. SSF und SCF) beschreibt, und einer Menge 
von Operationen, welche der Dienststeuerungsfunk-
tion 72 ermöglicht, der Dienstvermittlungsfunktion 
Anweisungen zu erteilen, und der Dienstvermitt-
lungsfunktion 35 ermöglicht, das Eintreten von Ereig-
nissen an die Dienststeuerungsfunktion 72 zu mel-
den.

[0031] Der Dienststeuerungspunkt 7 wird normaler-
weise von dem Vermittlungsknoten getrennt sein, 
und eine Vielzahl von Dienstvermittlungsfunktionen 
in einer Vielzahl von Knoten wird mit dem zentralisier-
ten Dienststeuerungspunkt 7 verbunden sein. Fig. 7
zeigt um der Einfachheit willen nur eine Dienstver-
mittlungsfunktion.

[0032] Die Dienststeuerungsfunktion 72 steuert die 
Aktionen, die durch das Auslösen der Dienstvermitt-
lungsfunktion 35 aufgerufen werden. Die Dienststeu-
erungsfunktion enthält normalerweise auch Dienst- 
und Teilnehmer-Datenprofile. Dies wird unter Bezug-
nahme auf Fig. 2a und Fig. 2b ausführlicher erläu-
tert.

[0033] Die Dienstdatenfunktion 71 speichert rele-
vante Daten über Dienste, die durch das Dienstbe-
reitstellungsmittel bereitgestellt werden, und damit 
zusammenhängende Benutzerdaten. Anders ausge-
drückt, die Dienstdatenfunktion 71 kann die Dienst-
steuerungsfunktion mit Daten versorgen.

[0034] In Fig. 2a sendet die Dienstvermittlungsfunk-
tion, nachdem sie vorbestimmte Auslöseinformatio-
nen in den Anrufverbindungsdaten eines Anrufs de-
tektiert hat, der von dem Vermittlungsknoten 3 weiter-
geleitet wird, die Auslösenummer und andere Para-
meter, z. B. einen Dienstschlüssel, zu der Dienststeu-
erungsfunktion 72. Die Dienststeuerungsfunktion 
verarbeitet diese Daten auf geeignete Weise und be-
stimmt, welcher Dienst aufgerufen wird und wie der 
Anruf abzuwickeln ist. In dem Beispiel von Fig. 2a
betrifft der aufgerufene Dienst das Weiterleiten (Rou-
ting) des Anrufes, so dass die Dienststeuerungsfunk-
tion 72 einen Verbindungsherstellungsbefehl zu der 
Dienststeuerungsfunktion 35 übermittelt, welcher die 
Ziel-Routingadresse enthält. Ein Beispiel eines sol-
chen Dienstes ist das Wählen einer gebührenfreien 
Nummer, welche nicht einer physikalischen Leitung 
oder einem physikalischen Zielort entspricht. Viel-
mehr muss die Dienststeuerungsfunktion den Ver-
mittlungsknoten 3 mit Routinginformationen zum 
Weiterleiten des Anrufs zu einem entsprechenden 
physikalischen Zielort versorgen.

[0035] Wie bereits vorher erwähnt, ist es ebenso gut 
möglich, dass die Auslöseinformation oder die Auslö-
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sezahl nur der Registrierung von Informationen in der 
Dienststeuerungsfunktion 72 entspricht, wie in dem 
Beispiel von Fig. 2b dargestellt. In dem Beispiel von 
Fig. 2b wird die Dienstvermittlungsfunktion genau so 
wie in dem Fall von Fig. 2a ausgelöst, jedoch die 
Dienststeuerungsfunktion 72 reagiert darauf, indem 
sie einfach einen Befehl "Vorgang fortsetzen" sendet, 
so dass die Dienstvermittlungsfunktion 35 in dem 
Vermittlungsknoten 3 den Anruf zu dem Zielort wei-
terleitet, der ursprünglich in dem Anruf angegeben 
war. Ein Beispiel für die in Fig. 2b dargestellte Funk-
tionsweise ist, wenn der Netzbetreiber statistische 
Daten über spezielle Anrufinformationen gewinnen 
möchte, z. B. über zu gewissen Tagszeiten angerufe-
ne Nummern, über gewisse Nummern von rufenden 
Teilnehmern usw.

[0036] Das Dienstbereitstellungsmittel umfasst au-
ßerdem eine Dienstmanagementfunktion 8. Die 
Dienstmanagementfunktion 8 steuert die Aktualisie-
rung de Daten in der Dienststeuerungsfunktion 72
und der Dienstdatenfunktion 71 sowie die Aktualisie-
rung der Steuerungsroutinen der Dienststeuerungs-
funktion 72.

[0037] Gemäß der vorliegenden Erfindung fügt die 
Dienststeuerungsfunktion 72, wenn der von der Aus-
löseinformation in einem Anruf aufgerufene Dienst 
eine nicht wählbare virtuelle Subskription ist, automa-
tisch Benutzeridentifizierungsinformationen zu dem 
diesen Dienst auslösenden Anruf hinzu. Anders aus-
gedrückt, Benutzeridentifizierungsinformationen wer-
den von der Dienststeuerungsfunktion 72 in einem 
entsprechenden Befehl gesendet, der dem Befehl 
ähnlich ist, welcher im unteren Teil von Fig. 2a und 
Fig. 2b dargestellt ist.

[0038] Die Benutzeridentifizierungsinformationen 
können eine beliebige gewünschte Form haben. An-
ders ausgedrückt, es ist möglich, dass die Benutzeri-
dentifizierungsinformation einfach eine Zahl ist, die 
mit dem Benutzer verknüpft ist, doch sie kann auch 
komplizierter sein. Beispielsweise ist es möglich, 
dass die private Telefonnummer des Benutzers als 
eine Benutzeridentifizierungsnummer verwendet 
wird, jedoch ist es ebenso gut möglich, dass jedem 
Dienstbenutzer eine eindeutige Nummer zugewiesen 
wird, welche gleichzeitig auch den Dienst identifiziert. 
Anders ausgedrückt, gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform sendet die Dienststeuerungsfunktion 
72 nicht nur Benutzeridentifizierungsinformationen, 
die zu dem Anruf hinzuzufügen sind, sondern sendet 
auch Dienstidentifizierungsinformationen, die durch 
die Dienstvermittlungsfunktion 35 zu dem Anruf hin-
zuzufügen sind. Die Benutzeridentifizierungsinforma-
tionen und Dienstidentifizierungsinformationen kön-
nen ein einziges Datenstück sein (d. h. eine einzige 
Zahl), oder zwei separate Datenstücke.

[0039] Die Benutzeridentifizierungsinformationen 

oder Dienstidentifizierungsinformationen werden von 
der Dienststeuerungsfunktion 72 zu der Dienstver-
mittlungsfunktion mittels des oben erwähnten An-
wendungsprotokolls für intelligente Netze (INAP) 
transportiert. Anders ausgedrückt, das INAP spezifi-
ziert dann ein spezielles Format und Feld für diese 
Benutzeridentifizierungsinformationen und Diensti-
dentifizierungsinformationen.

[0040] Die Dienstvermittlungsfunktion 35 fügt dann 
diese Informationen zu den Verbindungsdaten des 
Anrufs hinzu, der die oben beschriebene Operation 
des intelligenten Netzes aufgerufen hat. Dies kann 
auf verschiedene Weise geschehen. Als Vorbemer-
kung ist zu erwähnen, dass die Verbindungsherstel-
lungsdaten durch ein entsprechendes Verbindungs-
herstellungsprotokoll spezifiziert werden, das für das 
Netz spezifisch ist. Dieses Protokoll spezifiziert das 
Format und die Felder für Verbindungsherstellungs-
informationen, wie etwa die Nummer des gerufenen 
Teilnehmers (CdN), die Nummer des rufenden Teil-
nehmers (CPN), die Nummer das ursprünglich geru-
fenen Teilnehmers (OCN), die Weiterleitungsnummer 
(Redirecting Number, RDN) usw. Beispielsweise wer-
den solche Informationen in Rahmen (Frames) ge-
sendet, wobei das Verbindungsherstellungsprotokoll 
eine Kennung für den Datentyp spezifiziert, die in 
dem Nachrichtenkopf des Rahmens transportiert 
wird, so dass dann eine beliebige Komponente im 
Netz in der Lage ist zu identifizieren, welche Art von 
Daten in dem Rahmen enthalten ist, und das Proto-
koll spezifiziert auch, wie die Daten codiert werden, 
so dass die Komponente in der Lage ist, die Daten zu 
bestimmen.

[0041] Normalerweise spezifiziert das Verbindungs-
herstellungsprotokoll auch diejenigen Adressen oder 
Felder in diesen Rahmen, welche nicht von dem be-
sagten Verbindungsherstellungsprotokoll verwendet 
werden. Während die durch das Protokoll reservier-
ten Felder nur so verwendet werden dürfen, wie es 
durch das Protokoll festgelegt ist, können die nicht re-
servierten Felder durch individuelle Implementierun-
gen auf eine individuelle Weise verwendet werden, 
ohne dass es zu einem Konflikt mit dem Protokoll 
kommt.

[0042] Eine erste Möglichkeit, die Benutzeridentifi-
zierungsinformationen oder die Dienstidentifizie-
rungsinformationen zu den Verbindungsherstellungs-
daten hinzuzufügen, ist, eine spezielle Nachrichten-
kopf-Kennung und ein Feld oder eine Adresse für die-
se Informationen zu definieren. Anders ausgedrückt, 
bedeutet dies, den Standard des Verbindungsher-
stellungsprotokolls zu ändern.

[0043] Eine andere Möglichkeit ist, nur die Imple-
mentierung des Verbindungsherstellungsprotokolls 
auf eine solche Weise zu ändern, dass die Felder, die 
durch das Standardprotokoll nicht verwendet wer-
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den, zum Transportieren der Benutzeridentifizie-
rungsinformationen und der Dienstidentifizierungsin-
formationen benutzt werden. Dieses Konzept hat den 
Vorteil, dass der Standard für die Anrufsteuerung 
nicht geändert zu werden braucht und eine vollstän-
dige Kompatibilität mit existierenden Standards er-
halten bleibt.

[0044] Eine andere Möglichkeit, die Informationen 
hinzuzufügen, besteht darin, die bereits existieren-
den Verbindungsherstellungsdaten zu manipulieren. 
Anders ausgedrückt, es wäre möglich, eine der ver-
wendeten Verbindungsherstellungsnummern zu än-
dern, wie etwa die Nummer des rufenden Teilneh-
mers (CPN) oder andere entsprechende Daten in 
dem Anruf. Jedoch sind die Möglichkeiten, Verbin-
dungsherstellungsdaten des Anrufs zu manipulieren, 
der die Operation des intelligenten Netzes auslöst, 
normalerweise durch Telekommunikations-Regulie-
rungen eingeschränkt, so dass dieses Konzept den 
Nachteil aufweist, dass es keine unbegrenzten Gra-
de einer Änderung gewährleistet, aber trotzdem den 
Vorteil hat, dass es recht einfach zu implementieren 
ist.

[0045] Aufgrund der Hinzufügung der Benutzeriden-
tifizierungsinformationen und möglicherweise der 
Dienstidentifizierungsinformationen verbessert das 
Kommunikationsnetz der vorliegenden Erfindung die 
Verwaltbarkeit des Netzes auf der Netzvermittlungs-
schicht. Dies wird nun unter Bezugnahme auf die be-
vorzugte Ausführungsform der Durchführung eines 
Anrufabhörvorgangs auf der Netzvermittlungsebene 
ausführlich erläutert.

[0046] Ganz speziell zeigt Fig. 1 Funktionen des le-
galen Abhörens (Lawful Interception Functions, LIF) 
32, 34, 42 und 52. Diese Funktionen des legalen Ab-
hörens sind jeweils mit entsprechenden Verbin-
dungssteuerungsfunktionen 31, 33, 41, 51 verknüpft. 
Die Funktionen des legalen Abhörens enthalten ein 
Speichermittel, in welchem Abhörauslöseinformatio-
nen gespeichert sind, so dass, wenn solche Ab-
hörauslöseinformationen in den Verbindungsherstel-
lungsdaten eines Anrufs gefunden werden, der durch 
die Verbindungsherstellungsfunktion weitergeleitet 
wird, die Funktion des legalen Abhörens einen Ab-
hörvorgang einleitet. Vorzugsweise ist die Funktion 
des legalen Abhörens als ein Teil der Verbindungs-
steuerungsfunktion implementiert.

[0047] Die Anordnung von Abhörfunktionen auf der 
Vermittlungsschicht, d. h. in Verbindung mit der Ver-
bindungssteuerungsfunktion und nicht in Verbindung 
mit den intelligenten Netzfunktionen, hat den Vorteil 
einer erhöhten Sicherheit. Genauer, es existieren vie-
le INAP-Standards und viele Varianten von Dienst-
steuerungspunkten 7. Viele dieser Varianten beruhen 
auf Universalcomputern. Es besteht außerdem eine 
Tendenz, die Dienststeuerungsfunktion auf viele Ty-

pen von Knoten mit unterschiedlichen Zwecken zu 
verteilen. Vom Standpunkt der Datensicherheit aus 
lässt sich ein Universalcomputer schwerer schützen, 
entsprechend der strengen Regulierung, die durch 
die Abhörfunktion erforderlich ist. Hierbei bietet eine 
Implementierung der Abhörfunktion auf der Netzver-
mittlungsschicht Vorteile.

[0048] Die verschiedenen Funktionen des legalen 
Abhörens sind alle so beschaffen, dass sie mit einem 
Abhörmanagementsystem (Interception Manage-
ment System, IMS) 6 kommunizieren, wobei dieses 
Abhörmanagementsystem 6 eine Datenbank zum 
Speichern von Daten enthält, die durch die Funktion 
des legalen Abhörens gesammelt wurden, d. h. An-
rufdaten von abgehörten Anrufen, und wobei das Ab-
hörmanagementsystem den Inhalt der Funktionen 
des legalen Abhörens steuert und aktualisiert, so 
dass die Funktionen des legalen Abhörens mit den 
Abhörauslösedaten versorgt werden, die für ihre 
Operationen notwendig sind. Ferner können die Ope-
rationsroutinen der Funktionen des legalen Abhörens 
über das Abhörmanagementsystem 6 aktualisiert 
werden. Die Kommunikation zwischen dem Abhör-
managementsystem 6 und den Funktionen des lega-
len Abhörens ist in Fig. 1 durch gestrichelte Linien 
dargestellt, was darauf hinweist, dass diese Informa-
tionen mehreren LIFs durch das INS zur Verfügung 
gestellt werden.

[0049] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist vorzugswei-
se mit jeder Verbindungssteuerungsfunktion eine 
Funktion des legalen Abhörens verknüpft. Dies be-
deutet jedoch, dass ein Abhörvorgang durch einen 
einzigen Anruf mehr als einmal aufgerufen werden 
kann. Um dieser Situation Rechnung zu tragen, ge-
ben die Funktionen des legalen Abhörens Anrufdaten 
in chronologischer Reihenfolge aus, und diese Anruf-
daten sind durch eine Korrelationsnummer verknüpft, 
so dass das Abhörmanagementsystem in der Lage 
ist, dementsprechend zu agieren. Der Anrufabhör-
vorgang, der durch die Funktion des legalen Abhö-
rens durchgeführt wird, kann aus einer Anzahl von 
Aktionen bestehen. Eine typische Möglichkeit ist, 
dass ein Dreiwegekonferenzanruf (Dreier-Konferenz-
schaltung) eingerichtet wird, nämlich zwischen dem 
rufenden Teilnehmer, dem gerufenen Teilnehmer und 
einer Überwachungsbehörde, die in Verbindung mit 
der Auslöseinformation für diesen speziellen Anruf 
identifiziert wird, wobei natürlich der Dreiwegekonfe-
renzanruf auf eine solche Weise eingerichtet wird, 
dass weder der rufende Teilnehmer noch der gerufe-
ne Teilnehmer dessen gewahr wird. Um zu garantie-
ren, dass für einen gegebenen Anruf nur ein Dreiwe-
gekonferenzanruf eingerichtet wird, kann der Abhör-
vorgang die aufeinander folgenden, unnötigen Kon-
ferenzanrufe unterdrücken.

[0050] Die Abhörvorgänge können durch eine belie-
bige geeignete Abhörauslöseinformation ausgelöst 
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werden. Anders ausgedrückt, dies kann z. B. die 
Nummer des gerufenen Teilnehmers, die Nummer 
des rufenden Teilnehmers oder die Teilnehmeridenti-
fizierungsinformation (und möglicherweise Diensti-
dentifizierungsinformation) sein, die gemäß der vor-
liegenden Erfindung hinzugefügt wurde. Auf diese 
Weise kann ein beliebiger Teilnehmer oder Benutzer 
überwacht werden, sogar ein Teilnehmer einer nicht 
wählbaren virtuellen Subskription. Genauer, stan-
dardmäßige Teilnehmer des Netzes, welche nicht ir-
gendeine der Möglichkeiten eines intelligenten Net-
zes nutzen, können anhand der üblichen Verbin-
dungsherstellungsdaten abgehört werden, wie etwa 
der Nummer des gerufenen Teilnehmers, der Num-
mer des rufenden Teilnehmers oder durch die Über-
wachung der Anschlussleitung. Ebenso können Be-
nutzer einer wählbaren virtuellen Subskription an-
hand der Nummer dieser virtuellen Subskription ab-
gehört werden, welche normalerweise den Teilneh-
mer identifiziert. Gemäß der Erfindung ist es auch 
möglich, während der Kundenkontrollphase Anrufe 
von Teilnehmern abzuhören, die eine nicht wählbare 
virtuelle Subskription verwenden, da das Dienstbe-
reitstellungsmittel Teilnehmeridentifizierungsinforma-
tionen zu der Verbindung hinzufügt, die zu der nicht 
wählbaren virtuellen Subskription aufgebaut wird. Die 
Funktionen des legalen Abhörens müssen einfach 
mit den Teilnehmeridentifizierungsinformationen als 
Abhörauslöseinformation versorgt werden, um der 
Funktion des legalen Abhörens zu ermöglichen, sol-
che Anrufe zu einer nicht wählbaren virtuellen Subs-
kription durch einen Teilnehmer, welcher Zielperson 
einer Überwachung ist, abzuhören.

[0051] Wie bereits vorher erwähnt, speichert das 
Dienstbereitstellungsmittel, das die Dienstvermitt-
lungsfunktion, Dienststeuerungsfunktion, Dienstda-
tenfunktion und Dienstmanagementfunktion umfasst, 
normalerweise dienst- und benutzerbezogene Daten 
in der Dienststeuerungsfunktion 72 und der Dienst-
datenfunktion 71. Gewöhnlich wird ein Verfahren be-
reitgestellt, derart, dass ein Benutzer sein Benutzer-
profil ändern kann, das durch seine in der Dienststeu-
erungsfunktion 72 gespeicherten Benutzerdaten de-
finiert ist. Der Zugriff auf die Benutzerdaten kann auf 
mehrere verschiedene Weisen gewährleistet wer-
den, z. B. über das Kommunikationsnetz, d. h. die 
Dienstvermittlungsfunktion 35, das INAP und die 
Dienststeuerungsfunktion 72, oder über die Dienst-
managementfunktion 8. Es ist anzumerken, dass der 
Zugriff auf die Dienstmanagementfunktion z. B. über 
das Internet gewährleistet werden kann. Auch ist es 
möglich, dass der Dienstanbieter die Benutzerdaten 
über die Dienstmanagementfunktion 8 ändert.

[0052] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung werden Maßnahmen er-
griffen, so dass eine Überwachungsbehörde Ände-
rungen in den Benutzerdaten und Dienstdaten be-
merkt. Die einfachste Möglichkeit, dies zu tun, ist, der 

Überwachungsbehörde einen direkten und unbe-
grenzten Zugang zu der Dienstmanagementfunktion 
8 zu gewähren, z. B. über Desktopintegration, wobei 
die Überwachungsbehörde die tatsächlichen Formen 
betrachten kann, welche auch der Netzbetreiber ver-
wendet, um die Benutzerprofile zu verwalten. Bei ei-
ner alternativen Ausführungsform wird die Überwa-
chungsbehörde durch die Dienstmanagementfunkti-
on 8 benachrichtigt, ob eine Änderung in Benutzer- 
und/oder Dienstdaten erfolgt ist. Vorzugsweise ent-
hält die Benachrichtigungsmitteilung dann auch Infor-
mationen über den Benutzer, dessen Daten sich ge-
ändert haben, und darüber, welche Daten geändert 
wurden. Stattdessen ist es auch möglich, dass die 
Dienstmanagementfunktion eine Liste von Benutzern 
umfasst, die zu überwachen sind, und die Überwa-
chungsbehörde nur dann benachrichtigt, wenn sich 
die Daten eines in der Liste aufgeführten Benutzers 
geändert haben.

[0053] Eine andere Möglichkeit, Änderungen in den 
Benutzer- und Dienstdaten selektiv der Überwa-
chungsbehörde zur Kenntnis zu bringen, besteht da-
rin, einen Aktivitätsindikator zu implementieren, wel-
cher immer dann, wenn irgendeine Änderung von Be-
nutzerdaten in der Dienstdatenfunktion 71 stattfindet, 
von dem betreffenden Element des intelligenten Net-
zes, d. h. dem Dienststeuerungspunkt 7, über INAP 
zu dem Vermittlungsnetz zu senden ist. Die Liste von 
Überwachungszielen ist in der Form von Abhörauslö-
sedaten in der Funktion des legalen Abhörens ge-
speichert, und diese Funktion des legalen Abhörens 
ist so beschaffen, dass sie auf diesen Aktivitätsindi-
kator reagiert, indem sie nachprüft, ob der in dem Ak-
tivitätsindikator angegebene Benutzer einem Über-
wachungsziel entspricht, das durch die Abhörauslö-
seinformation identifiziert ist. Falls der Benutzer, des-
sen Daten sich geändert haben, ein Überwachungs-
ziel ist, kann eine entsprechende Nachricht, die die-
sen Benutzer identifiziert und möglicherweise die Än-
derungen identifiziert, durch die Funktion des legalen 
Abhörens zu der Überwachungsbehörde gesendet 
werden.

[0054] Gemäß einer anderen Ausführungsform 
kann ein Aktivitätsindikator, wie oben erwähnt, von 
dem betreffenden Element des intelligenten Netzes 
über das Abhörmanagementsystem 6 gesendet wer-
den, wo bereits eine Liste von Überwachungszielen 
gespeichert ist. Das Abhörmanagementsystem 6 ent-
scheidet dann, ob eine entsprechende Nachricht zu 
der Überwachungsbehörde gesendet werden soll. 
Wie in den vorhergehenden Fällen kann auch wieder 
eine Angabe, welche Daten sich geändert haben, an 
die Überwachungsbehörde gesendet werden.

[0055] Als eine Alternative zu all jenen von den obi-
gen Ausführungsformen, in welchen Informationen 
über die Änderungen an die Überwachungsbehörde 
gesendet werden, ist es ebenso gut möglich, dass, 
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wenn an die Überwachungsbehörde eine Nachricht 
gesendet wird, dass sich die Daten für einen be-
stimmten Benutzer geändert haben, der Überwa-
chungsbehörde dann ein vollständiger Zugriff auf die 
Daten dieses Benutzers in der Dienstdatenfunktion 
71 gewährt wird.

[0056] Obwohl die vorliegende Erfindung oben an-
hand eines detaillierten Beispiels beschrieben wurde, 
dient diese Beschreibung eines detaillierten Beispiels 
dazu, einem Fachmann zu helfen, die Erfindung voll-
ständig zu verstehen, und ist nicht dazu bestimmt, 
den Rahmen zu beschränken. Vielmehr wird der 
Rahmen der vorliegenden Erfindung durch die ab-
hängigen Ansprüche definiert. Bezugszeichen in den 
Ansprüchen sind dazu bestimmt, die Lesbarkeit zu 
verbessern, und beschränken den Rahmen ebenfalls 
nicht.

Patentansprüche

1.  Ein Kommunikationsnetzwerk zum Transpor-
tieren von Anrufen, umfassend:  
eine Vielzahl von Vermittlungsknoten (3), wobei ein 
jeweiliger Vermittlungsknoten (3) Routing- bzw. Leit-
mittel (31; 33; 41; 51) zum Leiten von Anrufen durch 
das Kommunikationsnetzwerk enthält;  
Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) zum Bereit-
stellen von vorbestimmten Diensten in dem Kommu-
nikationsnetzwerk, wobei mindestens ein Teil (35) 
der Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) in min-
destens einem der Vielzahl der Vermittlungsknoten 
bereitgestellt ist, wobei die Dienstbereitstellungsmit-
tel (35, 72, 71, 8) zum Bereitstellen von mindestens 
einem Dienst ausgebildet sind, gemäß welchem 
Dienst die Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) 
in der Lage sind, in Antwort auf die Anfrage eines Be-
nutzers des mindestens einen Dienstes Anrufe in 
dem mindestens einen Vermittlungsknoten aufzu-
bauen, und wobei die Dienstbereitstellungsmittel (35, 
72, 71, 8) zum Hinzufügen von Benutzeridentifizie-
rungsinformation zu den Anrufdaten von einem durch 
die Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) aufge-
bauten Anruf ausgebildet sind, wobei die Benutzeri-
dentifizierungsinformation den Benutzer des Diensts, 
der anfordert, dass ein Anruf aufgebaut wird, identifi-
ziert.

2.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
1, ferner umfassend Anrufunterbrechungsmittel (32; 
34; 42; 52) zum Ausführen eines Anrufunterbre-
chungsvorgangs in einem Anruf in dem Kommunika-
tionsnetzwerk in Antwort auf das Detektieren einer 
vorbestimmten Unterbrechungsauslöseinformation 
in den Anrufdaten eines Anrufs.

3.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
2, wobei die Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 42; 
52) dazu ausgebildet sind, in der Lage zu sein, die 
Benutzeridentifizierungsinformation als die Unterbre-

chungsauslöseinformation zu detektieren.

4.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
2 oder 3, wobei in einem jeweiligen der Vielzahl der 
Vermittlungsknoten ein entsprechendes Anrufunter-
brechungsmittel (32; 34; 42; 52) zugehörig zu einem 
jeweiligen Leitmittel (31; 33; 41; 51) bereitgestellt ist.

5.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
4, wobei das Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 42, 
52) als ein Teil des Leitmittels (31; 33; 41; 51) bereit-
gestellt ist.

6.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem der 
Ansprüche 2 bis 5, wobei das Anrufunterbrechungs-
mittel (32; 34; 42; 52) ein Speichermittel zum Spei-
chern der Unterbrechungsauslösungsinformation 
enthält und dazu ausgebildet ist, mit einem Unterbre-
chungsmanagementmittel (6) zu kommunizieren, so 
dass das Unterbrechungsmanagementmittel (6) dem 
Anrufunterbrechungsmittel die Unterbrechungsaus-
löseinformation bereitstellt und den Inhalt des Spei-
chermittels steuert.

7.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
6, wobei das Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 42; 
52) dazu ausgebildet ist, dass der Anrufunterbre-
chungsvorgang das Senden von Daten von einem 
unterbrochenen Anruf an das Unterbrechungsma-
nagementmittel (6) umfasst.

8.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem der 
Ansprüche 2 bis 7, wobei das Anrufunterbrechungs-
mittel (32; 34; 42; 52) dazu ausgebildet ist, dass der 
Anrufunterbrechungsvorgang umfasst: Einrichten ei-
nes Dreiwegekonferenzanrufs für einen unterbroche-
nen Anruf, wobei einer der Zielorte der Ursprung des 
Anrufs ist, einer der eine oder die mehreren der in 
dem Anruf spezifizierten physikalischen Zielorte ist, 
und einer eine Überwachungsagentur ist.

9.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, wobei das Dienstbereitstellungs-
mittel (35, 72, 71, 8) umfasst:  
– ein in einem Vermittlungsknoten des Netzwerks be-
reitgestelltes Dienstvermittlungsmittel (35) zum De-
tektieren von Dienstauslöseinformation in einem An-
ruf,  
– ein Dienststeuerungsmittel (72), das ausgebildet ist 
zum Kommunizieren mit dem Dienstvermittlungsmit-
tel (35), so dass das Dienstvermittlungsmittel (35) 
das Dienststeuermittel beim Detektieren von Dienst-
auslöseinformation in einem Anruf benachrichtigt, 
und das Dienststeuermittel (72) das Dienstvermitt-
lungsmittel (35) anweist, wie es mit dem Anruf, der 
die Dienstauslöseinformation enthält, fortzufahren 
hat, und dem Dienstvermittlungsmittel (35) die Benut-
zeridentifizierungsinformation bereitstellt.

10.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
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9, ferner umfassend  
– ein Dienstdatenmittel (71) zum Speichern von Da-
ten über bereitgestellte Dienste und Daten bezüglich 
zu bestimmten Diensten angemeldeten Benutzern, 
und  
– ein Dienstmanagementmittel (8) zum Managen, 
welcher Dienst bereitgestellt wird, und zum Steuern 
des Schreibens von Daten in das Dienstdatenmittel 
(71).

11.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Dienstbereitstel-
lungsmittel (35, 72, 71, 8) ferner dazu ausgebildet ist, 
Dienstidentifizierungsinformation den Anrufdaten ei-
nes von dem Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) aufgebauten Anrufs hinzuzufügen, wobei die 
Dienstidentifizierungsinformation den Dienst identifi-
ziert, den der Benutzer, der anfragt, dass ein Anruf 
eingerichtet wird, aufgerufen hat.

12.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Dienstbereitstel-
lungsmittel (35, 72, 71, 8) ein Dienstdatenmittel (71) 
umfasst, in dem Benutzerdaten, die Benutzern von 
bereitgestellten Diensten zugeordnet sind, und 
Dienstdaten, die den bereitgestellten Diensten zuge-
ordnet sind, gespeichert sind, wobei die Dienstbereit-
stellungsmittel (35, 72, 71, 8) dazu ausgebildet sind, 
dass ein Benutzer zu mindestens einem Teil der ihm 
zugeordneten Benutzerdaten Zugang hat und die Be-
nutzerdaten, zu denen er Zugang hat, verändern 
kann.

13.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
12, wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) ferner umfasst: ein in einem Vermittlungsknoten 
des Netzwerks bereitgestelltes Dienstvermittlungs-
mittel (35) zum Detektieren von Dienstauslöseinfor-
mation in einem Anruf und ein Dienststeuermittel 
(72), das dazu ausgebildet ist, mit dem Dienstvermitt-
lungsmittel (35) und dem Dienstdatenmittel (71) zu 
kommunizieren, wobei das Dienstvermittlungsmittel 
(35) das Dienststeuermittel beim Detektieren von 
Dienstauslöseinformation in einem Anruf benachrich-
tigt, und das Dienststeuermittel (72) das Dienstver-
mittlungsmittel (35) anweist, wie mit dem Anruf, der 
die Dienstauslöseinformation enthält, fortzufahren 
ist, und dem Dienstvermittlungsmittel (35) die Benut-
zeridentifizierungsinformation bereitstellt, und wobei 
der Benutzer über das Kommunikationsnetzwerk und 
das Dienstvermittlungsmittel (35) zu dem mindestens 
einem Teil seiner Benutzerdaten Zugang hat.

14.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
12, wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) dazu ausgebildet ist, mit einem Computernetzwerk 
zu kommunizieren, und wobei der Benutzer über das 
Computernetzwerk zu mindestens einem Teil seiner 
Benutzerdaten Zugang hat.

15.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
14, wobei das Computernetzwerk das Internet ist.

16.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem 
der Ansprüche 12 bis 15, wobei das Dienstbereitstel-
lungsmittel (35, 72, 71, 8) dazu ausgebildet ist, einer 
Überwachungsagentur einen kontinuierlichen Zu-
gang zu Benutzerdaten von ausgewählten Benutzern 
bereitzustellen.

17.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem 
der Ansprüche 12 bis 15, wobei das Dienstbereitstel-
lungsmittel (35, 72, 71, 8) dazu ausgebildet ist, in Ant-
wort auf einen Benutzer, der seine Benutzerdaten 
verändert, einen Unterbrechungsvorgang der Benut-
zerdatenveränderung auszuführen.

18.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
1,  
wobei das Kommunikationsnetzwerk Anrufunterbre-
chungsmittel (32; 34; 42; 52) zum Ausführen eines 
Anrufunterbrechungsvorgangs auf einem Anruf in 
dem Kommunikationsnetzwerk in Antwort auf das 
Detektieren von vorbestimmter Unterbrechungsaus-
löseinformation in den Anrufdaten des Anrufs um-
fasst, wobei die Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 
42; 52) dazu ausgebildet sind, in der Lage zu sein, 
die Benutzeridentifizierungsinformation als die Unter-
brechungsauslöseinformation zu detektieren und ein 
Speichermittel zum Speichern der Unterbrechungs-
auslöseinformation aufweisen,  
wobei die Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) 
ein Dienstdatenmittel (71) umfassen, in dem Benut-
zerdaten, die Benutzern von bereitgestellten Diens-
ten zugeordnet sind, und Dienstdaten, die bereitge-
stellten Diensten zugeordnet sind, gespeichert sind, 
wobei die Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) 
dazu ausgebildet sind, dass ein Benutzer zu mindes-
tens einem Teil der ihm zugeordneten Benutzerdaten 
Zugang hat und die ihm zugeordneten Benutzerda-
ten, zu denen er Zugang hat, verändern kann, und 
wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) 
dazu ausgebildet ist, in Antwort auf einen Benutzer, 
der seine Benutzerdaten verändert, einen Unterbre-
chungsvorgang für Benutzerdatenveränderung aus-
zuführen,  
wobei der Unterbrechungsvorgang für Benutzerda-
tenveränderung umfasst: Senden an die Anrufunter-
brechungsmittel (32; 34; 42; 52) von Benutzeridenti-
fizierungsinformation, die dem Benutzer, der seine 
Benutzerdaten verändert hat, zugewiesen sind, und 
wobei das Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 42; 52) 
dazu ausgebildet ist, die Benutzeridentifizierungsin-
formation mit der in dem Speichermittel gespeicher-
ten Unterbrechungsauslöseinformation zu verglei-
chen, und eine Benutzerdatenveränderungsnach-
richt an eine Überwachungsagentur auszusenden, 
wenn die Benutzeridentifizierungsinformation mit ei-
nem Stück der in dem Speichermittel gespeicherten 
Unterbrechungsauslöseinformation übereinstimmt.
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19.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
18, wobei die Benutzerdatenveränderungsnachricht 
Information über den Benutzer enthält, der seine Be-
nutzerdaten verändert hat, und Information zumin-
dest über die ausgeführten Veränderungen.

20.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
1,  
wobei das Kommunikationsnetzwerk umfasst: Anru-
funterbrechungsmittel (32; 34; 42; 52) zum Ausfüh-
ren eines Anrufunterbrechungsvorgangs in einem 
Anruf in dem Kommunikationsnetzwerk in Antwort 
auf das Detektieren von vorbestimmter Unterbre-
chungsauslöseinformation in den Anrufdaten des An-
rufs, wobei das Anrufunterbrechungsmittel (32; 34; 
42; 52) dazu ausgebildet ist, in der Lage zu sein, die 
Benutzeridentifizierungsinformation als die Unterbre-
chungsauslöseinformation zu detektieren, und Spei-
chermittel zum Speichern der Unterbrechungsauslö-
seinformation aufweist, und dazu ausgebildet ist, mit 
einem Unterbrechungsmanagementmittel (6) zu 
kommunizieren, so dass das Unterbrechungsma-
nagementmittel (6) dem Anrufunterbrechungsmittel 
(32; 34; 42; 52) die Unterbrechungsauslöseinformati-
on bereitstellt und den Inhalt des Speichermittels 
steuert,  
das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) umfas-
send ein Dienstdatenmittel (71), in dem Benutzerda-
ten, die den Benutzern von bereitgestellten Diensten 
zugeordnet sind, und Dienstdaten, die den bereitge-
stellten Diensten zugeordnet sind, gespeichert sind, 
wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) 
dazu ausgebildet ist, dass ein Benutzer, der zu min-
destens einem Teil der ihm zugeordneten Benutzer-
daten Zugang hat, und die ihm zugeordneten Zu-
gangsdaten, zu denen er Zugang hat, verändern 
kann, und wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 
72, 71, 8) dazu ausgebildet ist, in Antwort auf einen 
Benutzer, der seine Benutzerdaten verändert, einen 
Unterbrechungsvorgang für eine Benutzerdatenver-
änderung auszuführen,  
wobei der Unterbrechungsvorgang für eine Benutzer-
datenveränderung umfasst: Senden an das Unter-
brechungsmanagementmittel (6) von Benutzeridenti-
fizierungsinformation, die dem Benutzer, der seine 
Benutzerdaten verändert hat, zugeordnet ist, und wo-
bei das Unterbrechungsmanagementmittel (6) dazu 
ausgebildet ist, die Benutzeridentifizierungsinformati-
on mit der in dem Unterbrechungsmanagementmittel 
(6) gespeicherten Unterbrechungsauslöseinformati-
on zu vergleichen, und Aussenden einer Benutzerda-
tenveränderungsnachricht an eine Überwachungsa-
gentur, wenn die Benutzeridentifizierungsinformation 
mit einem Stück der in dem Unterbrechungsmanage-
mentmittel (6) gespeicherten Unterbrechungsauslö-
seinformation übereinstimmt.

21.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
20, wobei die Benutzerdatenveränderungsnachricht 
Information über den Benutzer, der seine Benutzer-

daten verändert hat, und Information über mindes-
tens die ausgeführten Veränderungen enthält.

22.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach einem 
der Ansprüche 1 bis 21, wobei das Format der Anruf-
daten für einen durch das Kommunikationsnetzwerk 
transportierten Anruf durch ein vorbestimmtes Anruf-
datenprotokoll spezifiziert wird, und wobei das Anruf-
datenprotokoll Felder für vorbestimmte Typen von 
Anrufdaten und Felder, die nicht von dem Anrufda-
tenprotokoll benutzt werden, spezifiziert.

23.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
22, wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) die Benuteridentifizierungsinformation zu den An-
rufdaten hinzufügt, indem die Daten in einem Feld, 
das für vorbestimmte Typen von Anrufdaten spezifi-
ziert ist, manipuliert werden.

24.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
23, wobei das Anrufdatenprotokoll ein Format und ein 
Feld für Benutzeridentifizierungsinformation spezifi-
ziert.

25.  Ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 
22, wobei das Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) die Benutzeridentifizierungsinformation zu den An-
rufdaten hinzufügt, indem die Daten in einem von 
dem Anrufdatenprotokoll nicht benutzten Feld mani-
puliert werden.

26.  Ein Verfahren zum Bereitstellen eines Dienst-
bereitstellungsmittels (35, 72, 71, 8), das in einem 
Kommunikationsnetzwerk zum Transportieren von 
Anrufen vorbestimmte Dienste bereitstellt, wobei das 
Kommunikationsnetzwerk eine Vielzahl von Vermitt-
lungsknoten aufweist, wobei ein jeweiliger Vermitt-
lungsknoten Routing- bzw. Leitmittel (31; 33; 41; 51) 
zum Leiten von Anrufen durch das Kommunikations-
netzwerk enthält, das Verfahren umfassend:  
Bereitstellen von zumindest einem Teil (35) der 
Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) in mindes-
tens einem aus der Vielzahl der Vermittlungsknoten,  
Anordnen der Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8), so dass diese mindestens einen Dienst bereitstel-
len, gemäß dem die Dienstbereitstellungsmittel (35, 
72, 71, 8) in der Lage sind, in Antwort auf die Anfrage 
eines Benutzers des mindestens einen Dienstes An-
rufe einzurichten in dem mindestens einen Vermitt-
lungsknoten aufzubauen, und  
Anordnen der Dienstbereitstellungsmittel (35, 72, 71, 
8) zum Hinzufügen von Benutzeridentifizierungsinfor-
mation zu den Anrufdaten eines durch die Dienstbe-
reitstellungsmittel (35, 72, 71, 8) eingerichteten An-
rufs, wobei die Benutzeridentifizierungsinformation 
den Benutzer des Dienstes, der anfordert, dass ein 
Anruf eingerichtet wird, identifiziert.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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